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Allgemeines Nonprofitrecht

Verbot der Durchführung von Geldspen-
densammlungen bei nicht zweckentspre-
chender Verwendung der Spenden 
 
Gleich zwei Gerichte mussten sich kürzlich mit einem 
Sammlungsverbot beschäftigen, das Vereinen von 
Behörden auferlegt worden war.  
 
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz bestä-
tigte eine Entscheidung der Vorinstanz, wonach dem 
Deutschen Kinderförderwerk e.V. in Rheinland-Pfalz 
ein Sammlungsverbot und ein Verbot der Einwer-
bung von fördernden Mitgliedern sowie des Aufrufs 
und der Durchführung von Geldspendensammlungen 
auferlegt worden war, da keine genügende Gewähr 
für die ordnungsgemäße Durchführung der Samm-
lungen und die zweckentsprechende, einwandfreie 
Verwendung des Sammlungsertrages bestand (vgl. 
§ 9 Abs. 3 Nr. 2 SammlG Rheinland-Pfalz).  
 
An der ordnungsgemäßen Durchführung der Samm-
lung fehlte es deshalb, weil der Verein den unzutref-
fenden Eindruck vermittelte, er sei als gemeinnützig 
anerkannt, obwohl das zuständige Finanzamt die 
Gemeinnützigkeit zuvor ausdrücklich aberkannt 
hatte. An einer zweckentsprechenden Verwendung 

der Sammlungserträge fehlte es, da ein Großteil der 
Einnahmen gerade nicht der bei der Spendenwer-
bung in den Vordergrund gestellten Hilfe für krebs-
kranke Kinder diente, sondern für andere Zwecke 
verwendet wurde. Lediglich zwischen 4,3 und 
13,23 % der Erträge kamen dem gemeinnützigen 
Zweck zugute. Regelmäßig dürfe aber bereits dann 
auf eine nicht zweckentsprechende, einwandfreie 
Verwendung des Sammlungsertrages zu schließen 
sein, wenn deutlich unter 50 % des Sammlungserlö-
ses für satzungsgemäße Zwecke verwendet würden, 
so das Gericht. 
 
In einem weiteren Fall, den das Verwaltungsgericht 
Sigmaringen zu entscheiden hatte, ging es nicht um 
die Einwerbung von Geldspenden, sondern um die 
von Sachspenden (Altkleidersammlung). Der laut 
Satzung gemeinnützigen Zwecken dienende Verein, 
der Altkleidersammlungen durch Lizenznehmer 
durchführen ließ, konnte den Behörden keinerlei 
Angaben machen, welcher Teil des Spendenerlöses 
dem gemeinnützigen Zweck zugeführt wurde und 
welcher Anteil für Unkosten oder sonstige Aufwen-
dungen entfiel. Es blieben erhebliche Zweifel an 
einer ordnungsgemäßen Verwendung der Erträge für 
gemeinnützige Zwecke, so dass das Sammlungs-
verbot bestätigt wurde.  

Winheller Rechtsanwälte Mandanten-Newsletter – Ausgabe 05.2007  

Mai 2007 

Sehr verehrter Mandant,  
sehr verehrte Mandantin, 
 
unser aktueller Mandanten-Newsletter Nonprofitrecht aktuell enthält wieder einige sehr wichtige und 
aktuelle Hinweise zu dem von uns schwerpunktmäßig angebotenen Rechtsgebiet des Nonpro-
fitrechts. 
 
Sicherlich können Sie die ein oder andere Entscheidung auch in Ihre persönliche Planung miteinbe-
ziehen. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite und klären für Sie 
ab, ob und inwieweit das möglich und/oder erforderlich ist. 
 
Erlauben Sie uns wie immer den kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur Ihrer grundlegenden Infor-
mation dient und keine individuelle Rechtsberatung im Einzelfall ersetzt. Eine Haftung kann daher 
trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!  
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
Petra Oberbeck       und         Stefan Winheller 

 Nonprofitrecht 
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Hinweis: In beiden Fällen sprachen die Fakten ein-
deutig gegen die Vereine. Die Gerichte tun gut dar-
an, die Öffentlichkeit vor unredlichen Spendensam-
melvereinen zu schützen und Sammlungsverbote zu 
bestätigen, wenn sich Vereine die Spendenbereit-
schaft der Öffentlichkeit zunutze machen, mit den 
Erträgen aber überwiegend keine gemeinnützigen 
Zwecke verfolgen. Das Sammlungsverbot soll das 
öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der 
Spendenbereitschaft der Bevölkerung – gerade auch 
für gemeinnützige Organisationen – schützen und 
Spendenmissbrauch verhindern. 
 
Gemeinnützigen Vereinen, die Sammlungen durch-
führen, ist dringend anzuraten, gewissenhaft Buch 
über die Verwendung ihrer Mittel zu führen. Dies gilt 

nicht nur für Zwecke des Gemeinnützigkeitsrechts 
(Mittelverwendungsrechnung), sondern gerade auch 
für mögliche Auseinandersetzungen mit den für die 
Durchführung von Sammlungen zuständigen Behör-
den. Nicht zuletzt ist die Buchführung wichtig, um 
mögliche strafrechtliche Konsequenzen (Spendenbe-
trug) von vornherein zu verhindern. 
 
OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss v. 16.03.2007, Az. 7 B 

10090/07/OVG ;  

VG Sigmaringen, Beschluss v. 22.11.2006, Az. 8 K 1615/06 

 
 

 

 

 
 

Gemeinnützigkeitsrecht

Umsatzsteuerfreiheit von Betreuungsleis-
tungen durch Vereinsbetreuer 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf entschied, dass 
Betreuungsleistungen durch so genannte Vereinsbe-
treuer, d.h. Mitarbeiter eines Vereins, die die rechtli-
che Betreuung von Personen übernehmen, umsatz-
steuerfrei sind. Die Steuerfreiheit gelte unabhängig 
davon, ob die Betreuungsleistungen gegenüber 
mittellosen oder vermögenden Personen erbracht 
würden.  
 
Gegenüber nicht mittellosen Betreuten ergab sich die 
Umsatzsteuerfreiheit aus § 4 Nr. 18 UStG, da es sich 
beim Steuerpflichtigen im zu entscheidenden Fall um 
einen Verein handelte, der dem Caritasverband, 
einem anerkannten Verband der freien Wohlfahrts-
pflege im Sinne von § 4 Nr. 18 UStG angeschlossen 
war. Auch die sonstigen Tatbestandsvoraussetzun-
gen des § 4 Nr. 18 UStG waren erfüllt, insbesondere 
blieben – so wie es § 4 Nr. 18 c UStG verlangt – die 
Entgelte für Leistungen von Vereinsbetreuern hinter 
denen von Berufsbetreuern erzielten durchschnittli-
chen Entgelten zurück, da letztere – anders als Ver-
einsbetreuer – nach den gesetzlichen Regelungen 
zusätzlich ihre allgemeinen Verwaltungskosten und 
Versicherungskosten in Rechnung stellen können. 
 
Für die Betreuung mittelloser Personen sei zwar die 
Vergütungshöhe für Betreuungsleistungen von Ver-
einsbetreuern und Berufsbetreuern identisch, so 
dass § 4 Nr. 18 c UStG nicht erfüllt sei. Die Steuer-
freiheit ergebe sich aber, so das Finanzgericht, direkt 
aus Art. 13 Teil A Abs. 1 Buchst. g der Richtlinie 
77/388/EWG, auf die sich der Verein berufen könne. 
 
FG Düsseldorf, Urteil v. 21.09.2006, Az. 5 K 4729/02 
U  
 
 
Reform des Gemeinnützigkeitsrechts: 
Bundesrat geht über die Vorschläge der 
Bundesregierung hinaus 
 
Der Bundesrat hat am 30.03.2007 Stellung zum 
Entwurf des Gesetzes zur weiteren Stärkung des 

bürgerschaftlichen Engagements bezogen. Darin 
geht er über die Vorschläge, die die Bundesregie-
rung vorgelegt hatte, überwiegend noch hinaus.  
 
Unter anderem schlägt der Bundesrat vor:  
 
1. die Übungsleiterpauschale auf ehrenamtliche 

rechtliche Betreuer auszudehnen, die bisher von 
§ 3 Nr. 26 EStG nicht erfasst werden,  

2. den Steuerfreibetrag von 1848 Euro auf 2100 
Euro auch in den Fällen des § 3 Nr. 12 S. 2 
EStG i.V.m. R 13 Abs. 3 S. 2 und 3 LStR anzu-
heben (ehrenamtliche Tätigkeiten im kommuna-
len Bereich, z.B. Freiwillige Feuerwehr, ehren-
amtliche Landschaftspfleger, Naturschutzbeauf-
tragte etc.),  

3. den Katalog der gemeinnützigen Zwecke (nicht 
aber den der spendenempfangsberechtigten 
Zwecke) nicht als abschließend, sondern – wie 
bisher – als beispielhafte Aufzählung zu behan-
deln,  

4. den im Entwurf neu eingefügten gemeinnützigen 
Zweck der Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements zu streichen, da ihm keine eigen-
ständige Bedeutung zukomme (siehe zur ande-
ren Ansicht Winheller, DStZ 2007, S. 165 ff.), 

5. den Gründungs- und Zustiftungshöchstbetrag für 
Stiftungen um weitere 250.000 Euro auf 1 Mio. 
Euro zu erhöhen, 

6. die geplante Abzugsfähigkeit von Mitgliedsbei-
trägen an Vereine zur Förderung kultureller Ein-
richtungen auch im Fall der Gewährung von 
Vergünstigungen durch die geförderte Einrich-
tungen noch einmal zu überdenken,  

7. den Betrag für Kleinspenden von 100 auf 200 
Euro zu verdoppeln,  

8. in § 63 Abs. 3 AO die Art und Weise, wie die 
Nachweise über die tatsächliche Geschäftsfüh-
rung zu erbringen sind (durch eine Gegenü-
berstelllung der Einnahmen und Ausgaben, 
durch Tätigkeitsberichte sowie durch Nachweise 
über die Bildung und Entwicklung der Rückla-
gen), ausdrücklich zu benennen, 

9. die Grenzbeträge in § 64 Abs. 3, § 67a Abs. 1 
AO, § 23a Abs. 2 UStG um weitere 5.000 Euro 
auf 40.000 Euro zu erhöhen.  

 

http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/OVG Rheinland-Pfalz 16_3_2007.pdf
http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/VG Sigmaringen 22_11_2006.pdf
http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/FG Duesseldorf 21.09.2006.pdf
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Hinweis: Dass der Bundesrat überwiegend über die 
bereits unterbreiteten Vorschläge der Bundesregie-
rung hinausgeht, lässt Gutes für den gemeinnützigen 
Sektor erwarten. Man darf gespannt sein, wie das 
Ergebnis der Reformbemühungen letztlich konkret 
aussehen wird. 
 

Bundesrat Drucksache 117/07 v. 30.03.2007  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinsrecht

Einberufung einer Mitgliederversamm-
lung durch einen bereits abgewählten 
Vorstand 
 
Das Brandenburgische Oberlandesgericht hatte 
einen Fall zu entscheiden, in dem ein bereits abge-
wählter, allerdings noch immer im Vereinsregister 
eingetragener Vereinsvorstand, eine Mitgliederver-
sammlung einberief, auf der der kürzlich gewählte 
Vorstand durch neuerliche Wahl eines anderen Vor-
stands abgewählt wurde.  
 
Das OLG entschied, dass die so erfolgte Abwahl des 
Vorstands sowie alle weiteren Beschlüsse, die im 
Rahmen der Mitgliederversammlung gefasst wurden, 
ohne jede rechtliche Wirkung seien. Die Mitglieder-
versammlung hätte nicht durch den abgewählten 
Vorstand einberufen werden dürfen. Die Einberufung 
durch den nicht mehr amtierenden Vorstand sei nicht 
wirksam gewesen. Seine noch immer bestehende 
Eintragung im Vereinsregister ändere hieran nichts. 
Dass im Vereinsregister als Vorstand eingetragene 
Personen berechtigt seien, eine Mitgliederversamm-
lung einzuberufen, gelte nur in dem Ausnahmefall, in 
dem ein Vorstand überhaupt nicht existiere und die 
einberufene Mitgliederversammlung gerade das Ziel 
verfolge, durch Wahl eines neuen Vorstandes den 
Verein wieder handlungsfähig zu machen. Dies sei 
vorliegend nicht der Fall gewesen. Ein handlungsfä-
higer Vorstand war wirksam gewählt worden – ledig-
lich dessen Eintragung im Register war noch nicht 
erfolgt. 
 
Hinweis: Rühmt sich eine Person als Vorstand eines 
Vereins und erweckt unbefugt den Schein, er sei 
gesetzlicher Vertreter des Vereins, kann der Verein 
hierdurch in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt sein 
und den Störer entsprechend auf Unterlassung in 
Anspruch nehmen – ggf. auch im Wege des Eil-
rechtsschutzes. 
 
OLG Brandenburg, Urteil v. 27.03.2007, Az. 6 W 35/07  
 
 

Nichtrechtsfähiger Verein erbschafts-
steuerpflichtig 
 
Ein nichtrechtsfähiger Verein, der von einem Erblas-
ser als Erbe eingesetzt wird, schuldet Erbschafts-
steuer. Dies entschied das Finanzgericht Münster.  
 
Steuerschuldner sei gemäß § 20 ErbStG der Erwer-
ber des übergegangenen Vermögens. Dies sei der 
nichtrechtsfähige Verein gewesen. Nach zivilrechtli-
cher Lehre sei ein solcher erbrechtsfähig. Auch aus 
erbschaftssteuerlicher Sicht ergebe sich nichts ande-
res. Das Vereinsvermögen sei gerade nicht den 
einzelnen Vereinsmitgliedern zur gesamten Hand 
zuzurechnen. Dies gelte zum einen, weil der nicht-
rechtsfähige Verein vergleichbar dem rechtsfähigen 
Verein körperschaftlich organisiert sei und das Ver-
mögen des Vereins direkt dem Verein zuzuordnen 
sei. Selbst wenn man annehmen wollte, dass auf 
den nichtrechtsfähigen Verein die Regelungen der 
BGB-Gesellschaft anwendbar seien (vgl. § 54 BGB), 
ändere dies nichts am Ergebnis, da die höchstrich-
terliche Rechtsprechung auch der BGB-Gesellschaft 
mittlerweile Rechtssubjektivität zuerkenne, so dass 
auch sie Trägerin von Vermögen sein könne.  
 
Hinweis: Für den Verein war das Ergebnis ärgerlich, 
da ihm als Erwerber nur (einmal) der geringe Freibe-
trag von 5.200 Euro gemäß § 16 Nr. 5 ErbStG zu-
stand.  
Zuwendungen an gemeinnützige Vereine sind von 
der Entscheidung allerdings nicht betroffen. Zuwen-
dungen an sie sind unter Beachtung der Vorausset-
zungen des § 13 Abs. 1 Nr. 16 ErbStG steuerfrei. 
 
FG Münster, Urteil v. 18.01.2007, Az. 3 K 2592/05 Erb  
 
 
 
 
 
 
 

Sportrecht 

DFB gestattet Spiele gemischter Mann-
schaften 
 

Der DFB hat einem Antrag des Frauenfußball-
ausschusses stattgegeben und neue Regeln erlas-
sen, wonach zukünftig Freundschafts- und Trai-
ningsspiele von gemischten Teams sowie zwischen 

Frauen- und Herren-Mannschaften zulässig sind. Im 
Pflichtspielbetrieb bleiben solche Spiele jedoch wei-
terhin untersagt. 
 

Pressemitteilung des DFB vom 13.04.2007 
 
 

http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/Bundesrat_Drucksache_117_07.pdf
http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/OLG Brandenburg 27.03.2007.pdf
http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/FG Munster 18.01.2007.pdf


 

4 

Einstweilige Verfügung gegen Profiboxe-
rin Alesia Graf 
 
Das Landgericht Stuttgart kam im Rahmen eines 
einstweiligen Verfügungsverfahrens von Universum 
Boxpromotion gegen die Profiboxerin Alesia Graf zu 
dem Ergebnis, dass eine „Sportmanagement- und 
Vermarktungsvereinbarung“, durch welche exklusive 
Vermarktungsrechte begründet werden, zu einem 
Unterlassungsanspruch des Promoters führen kann, 
wenn die Boxerin während der Vertragslaufzeit Ver-
handlungen mit anderen Promotern aufnimmt.  
Auch eine Verlängerungsoption zugunsten des Pro-
moters war nicht zu beanstanden, da die Option 
nach Auffassung des Gerichts die Boxerin nicht 
unangemessen benachteiligte. Ein Boxpromoter 
tätigt hohe Anfangsinvestitionen in eine/n Boxer/-in, 
so dass ihm dann, wenn die Investitionen Früchte 
tragen, auch nicht verwehrt werden kann, den Sport-
ler für eine weitere Frist, die zuvor vertraglich ausge-
handelt wurde, an sich zu binden. 
 
Hinweis: In dem Verfahren kam auch die Frage auf, 
ob die Sportlerin aufgrund ihres geringen Gehalts 
und aufgrund der Tatsache, dass sie „Existenzgrün-
derin“ sei, als Verbraucherin oder als Unternehmerin 
zu qualifizieren sei. Nach der Rechtsprechung des 
BGH sei von einer Unternehmereigenschaft i.S.v. 
§ 14 BGB schon dann auszugehen, wenn das betref-
fende Geschäft im Zuge der Aufnahme einer ge-
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
(Existenzgründung) getätigt werde (vgl. BGH NJW 
2005), so das Gericht. Dies gelte auch für Profisport-
ler. 
 
LG Stuttgart, Urteil vom 29.03.2007, Az. 15 O 60/07  

Selbständiger Fitnesstrainer unterliegt als 
Lehrer der Rentenversicherungspflicht 
 
Das bayerische Landessozialgericht kam in einer 
noch nicht rechtskräftigen Entscheidung zu dem 
Ergebnis, dass ein selbständiger Fitnesstrainer als 
Lehrer zu qualifizieren sei und als solcher der Ren-
tenversicherungspflicht gemäß § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB 
IV unterliege. Nach dieser Vorschrift sind selbständi-
ge Lehrer und Erzieher versicherungspflichtig, wenn 
sie keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
beschäftigen. 
 
Das Gericht hat den Kläger, der in zwei Fitnessstudi-
os als selbständiger Personal- und Fitnesstrainer 
arbeitete und in diesem Zusammenhang vorturnte, in 
Übungen einwies und die Kunden u.a. auch in Fra-
gen Ernährung, Fitness und Kleidung beriet, als 
Lehrer im Sinne dieser Vorschrift eingestuft. Hierfür 
sei es nicht erforderlich, dass der Trainer eine päda-
gogische Ausbildung habe. Allein schon, dass er als 
„Vorturner“ Bewegungsabläufe vermittle und kontrol-
liere, sei ausreichend, um die Tätigkeit als die eines 
„selbständigen Lehrers“ zu qualifizieren. 
 
Hinweis: Das Landessozialgericht setzt – mit Ver-
weis auf die Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts – die Messlatte für die Qualifizierung als „Leh-
rer“ bei Fitnesstrainern sehr niedrig an. Auf eine 
besondere Vorbildung der Person oder Qualität der 
Tätigkeit kommt es hiernach nicht an. Selbständigen 
Fitnesstrainern ist daher zu raten, ihren Rentenversi-
cherungsstatus zu überprüfen. Der Rentenversiche-
rungspflicht kann z.B. entgangen werden, wenn ein 
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt 
wird. 
 
Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 20.12.2006, 

Az. L 19 R 304/05  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/LG Stuttgart 29.03.07.pdf
http://www.winheller.com/aktuelles/2007_05/LSG Bayern 20.12.2006.pdf
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Bettinastr. 30 

D-60325 Frankfurt a.M. 

 

Tel.: +49 (0)69 974 61 228 

Fax: +49 (0)69 974 61 150 

 

E-Mail: info@winheller.com 

Internet: http://www.winheller.com 
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Weitere Informationen finden 
Sie auf unserer Website 
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